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Änderung der Benutzungsordnung vom 10.01.2022 für die 
Betreuung von Schulkindern der Grundschule Hilpertsau  

 
Die Benutzungsordnung für die Betreuung von Schulkindern der Grundschule  
Hilpertsau vom 10.01.2022 wird wie folgt geändert. 
 

 
I  

Geändert wird § 2 Ziffer 2.2 wie folgt: 
 
Schülerhort: schultägliche Betreuung vor dem Unterricht ab 07:00 Uhr und nach dem 
Unterricht ab 12:00 bis 16:00 Uhr, freitags bis 15:30 Uhr in der Kindertagesstätte Ro-
ckertstrolche, Bahnhofstr. 9-11, Gernsbach. 

 
II  

Geändert wird § 7 Absatz 3 wie folgt: 
 
Die Betreuungszeiten werden von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
bzw. von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr, freitags bis 15:30 Uhr angeboten, sofern die Kin-
dertagesstätte nicht selbst geschlossen ist.  
 

III 
Geändert wird § 9.2 und 9.4, Satz 1 wie folgt: 

 
9.2  Betreuung vor dem Unterricht ab 07:00 Uhr und nach dem Unterricht ab 12:00 

Uhr bis 16:00 Uhr, freitags bis 15:30 Uhr im Hort der Kindertagesstätte Ro-
ckertstrolche: 71,00 Euro, für Alleinerziehende: 50,00 Euro 
 

9.4 Ferienbetreuung pro Betreuungswoche von Montag bis Freitag 07:00 bis 
16:00 Uhr, freitags bis 15:30 Uhr im Hort der Kindertagesstätte Rockertstrol-
che: 

 
IV 

Inkrafttreten 
 
Die Änderung der Benutzungsordnung vom 10.01.2022 tritt am 01.06.2023 in Kraft.   
 
 
 
Gernsbach, 20.03.2023  
HV, 10.1 w 
 
 
 
Julian Christ 
Bürgermeister 


